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LANDKREIS GIESSEN 

Der Kreisausschuss 

Az.: 20/004.04-001 

Sachbearbeiter: Jutta Heieis 

Telefonnummer: 9390-1360 

Vorlage Nr.: 1424/2020 

Gießen, den 10. Juni 2020 

 

 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

 

 

Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 

 

Beschluss-Antrag: 

 

Der Kreistag beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2020 in der als Anlage beigefügten Fassung. 

 

 

Begründung: 

 

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat sich herausgestellt, dass es einen 

erheblichen Mehrbedarf an Personal vor allem im Bereich der Gesundheitsverwaltung 

gibt. Während zusätzliche Beschäftigte die nur vorübergehend benötigt werden 

außerhalb des Stellenplanes befristet eingestellt werden dürfen, ist für eine 

dauerhafte Personalaufstockung eine Änderung des Stellenplanes erforderlich. Dies 

wiederum erfordert gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 5 der HGO die Aufstellung einer 

Nachtragssatzung. 

 

Dieser nun vorgelegte 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 dient 

ausschließlich dem Zweck, die rechtliche Grundlage für eine unbefristete Einstellung 

des nicht nur vorübergehend benötigten zusätzlichen Personals zu schaffen.  

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Es entstehen Mehraufwendungen und Mehrerträge in Höhe von 500.000 €. 

 

Sonstiges/Bemerkungen: 

 

 

 

Mitzeichnung: 

 

Fachdienst Finanzen  K. Weber  J. Heieis 

Organisationseinheit  Sachbearbeiterin  Leiterin der 

Organisationseinheit 

     

     

     

  A. Schneider 

Landrätin 
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Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 

 

 

 

 

Beschluss des _______________________ 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 
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